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ZeSo 5/99

Praxishilfe

Vermogensfreibetrag bei der Ablésung von der Sozialhilfe

Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

Damit die Aufnahme resp. die Beibehaltung
einer Erwerbsarbeit und dadurch die Ablosung
von der Sozialhilfe attraktiv wird, soll bei der
Anrechnung des Einkommens ein Anreiz ge-
setzt werden. Wie dies in der Praxis aussehen
kann, zeigt das Beispiel von Regula Meier:

Die alleinerziehende Regula Meier lebt
mit ihrem 7-jahrigen Sohn in einem
Mehrfamilienhaus und arbeitet 50 Pro-
zent als Detailhandelsangestellte. Sie er-
zielt ein monatliches Nettoeinkommen
von 1600 Franken und Unterhaltsbeitra-
gen von 500 Franken. In der Hohe des
Fehlbetrages von 1000 Franken pro Mo-
nat wird Regula Meier seit tiiber einem
Jahr unterstitzt.

Auf Juli 1999 wird Regula Meier ihr
Arbeitspensum auf 90 Prozent erhohen
und wird neu einen Verdienst von 2900
Franken erzielen. Sie erkundigt sich
beim Sozialdienst, wie sich diese neue
Situation auf die Unterstiitzung auswir-
ken wird. Die Sozialarbeiterin aktuali-
siert das Bedarfsbudget und stellt fest,
dass Regula Meier bei einem Gesamtein-
kommen von 3400 Franken nicht mehr
unterstiitzungsbedurftig sein wird. We-
der bei Unterstitzungsbeginn noch heu-
te verfugt Regula Meier Uber Erspartes.
Damit ist die Gefahr gross, dass sie bei
der nachsten unvorhergesehenen Aus-
lage (z.B. Zahnarztrechnung) wieder auf
Sozialhilfe angewiesen sein konnte.

Beurteilung: Die SKOS-Richtlinien se-
hen folgenden Anreiz fir Unterstiitzte
vor, sich von der Sozialhilfe abzulosen:
Das Erwerbseinkommen wird erst ange-
rechnet, wenn die kumulierte Unterstiit-
zungsleistung den Vermogensfreibetrag

gem. Kap. E.2.1 der SKOS-Richtlinien
zur Halfte (wieder) erreicht hat.

Die Sozialarbeiterin beurteilt die
soziale und berufliche Situation ihrer
Klientin positiv. Regula Meier ist an ih-
rem Wohnort sozial gut eingebettet. Das
hohere Arbeitspensum wird ihr voraus-
sichtlich dauerhaft ein gentigendes Ein-
kommen sichern. Die Sozialarbeiterin
schlagt Regula Meier vor, die Unterstit-
zung so lange weiter zu zahlen, bis die
Halfte des Vermogensfreibetrags von
6000 Franken (Einzelperson plus ein
Kind) erreicht ist. Die konkrete Rech-
nung sieht folgendermassen aus: Der
Bedarf von Regula Meier je Monat be-
tragt 3100 Franken. Demgegentiber er-
zielt sie ab Ende Juli Einnahmen von
3400 Franken (Verdienst plus Kinderali-
mente), d.h. 300 Franken mehr als der
Unterstutzungsbedarf betragt. Damit
und mit weiteren Sozialhilfeleistungen
wahrend der Monate Juli und August
von je 1000 Franken sowie im September
von 100 Franken wird Regula Meier nach
drei Monaten (Ende September) den
Betrag von 3000 Franken, die Halfte des
Vermogensfreibetrages erreichen. Die
Aussicht auf dieses kleine finanzielle Pol-
ster gibt Regula Meier etwas Sicherheit.
Sie geht mit der Gewissheit nach Hause,
demnachst eine schwierige Phase ihres
Lebens abschliessen zu kénnen.

Schlussfolgerung: Um die dauernde wirt-
schaftliche Selbstandigkeit zu sichern und eir-
nen Anreiz zu bieten, sich von der Sozialhilfe
abzulosen, wird das Erwerbseinkommen nicht
voll angerechnet, bis die kumulierte Unterstiit-
zungsleistung den Vermogensfreibetrag zur
Hilfte erreicht hat. cc

75



	Vermögensfreibetrag bei der Ablösung von der Sozialhilfe : Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

